
Gesamtkostenübersicht, Auszug aus dem Wohn- und Teilhabevertrag mit den zurzeit 
aktuell gültigen Zahlen (Stand April 2020) 
 
 
Das derzeitige Entgelt setzt sich zusammen aus: 
 

a) Budget für Fachleistungen Leistungstyp S-LT 3.1 kalendertäglich      63,69 € 
Budget für Fachleistungen Leistungstyp S-LT 2.3 arbeitstäglich         53,72 €  

 
b) Teilentgelt für regelbedarfsrelevante Leistungen im Übergangszeitraum auf Basis 

des jeweils aktuellen Regelsatzes der Regelbedarfsstufe 2, 
          monatlich 267,52 € 

 
c) Kosten für gemeinsame Mittagsverpflegung im Rahmen vergleichbarer anderer 

tagesstrukturierender Angebote i.S.d. § 42b Abs. 2 Nr. 3 SGB XII i.d.F d. 
StaFamG       täglich 3,40 € / monatlich 64,60 € 

 
d) Kosten für Unterkunft (Bruttokaltmietkosten) und Heizkosten (Kopfteil von 80% 

der Gesamtfläche der Einrichtung/der besonderen Wohnform) für persönlichen 
Wohnraum und anteiliger Gemeinschaftsfläche)    monatlich  357,35 € 
 

(1) davon Wohnkosten (Kaltmietkosten)    monatlich  306,55 € 
 

(2) davon kalte Betriebskosten     monatlich    23,14 € 
 

(3) davon Heizkosten und Kosten für zentrale Warmwasserversorgung 
monatlich    14,31€ 

 
(4) davon Zuschlag für Möblierung (§ 42a Abs. 5 S. 4 Nr. 1 SGB XII):  

monatlich    13,35 €  
 
Anmerkung: Das Leistungsentgelt und die Zuordnung zu den einzelnen Leistungsbestandteilen sind 
das Ergebnis einer budgetneutralen Entgeltumstellung zum 01.01.2020 entspr. des Teils III des Thür. 
LRV gem. § 131 Abs. 1 SGB IX. Diese bildet für den Übergangszeitraum 01.01.2020 bis zum 
31.12.2020 die entsprechende Kalkulationsgrundlage. Nach und während dieses Zeitraums können 
sich das Leistungsentgelt sowie die Entgeltbestandteile verändern. 

 


